
Mitgliedsantrag TV Hahnstätten e.V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Turnverein Hahnstätten
für folgende Person(en).Mit * markiert sind Pflichtfelder:

Name: * Vorname: *

Straße: * PLZ + Ort: *

Telefon: Geb.-datum: *

Email: *

Abteilung: * Trainer: *

Basisdaten – WER wird WO angemeldet?   

Name des Kontoinhabers: *

IBAN (22-stellig): *

Unterschrift des 
Kontoinhabers: *

Kontoverbindung: Bitte in  B L O C K B U C H S T A B E N  eintragen! Bsp.: DE12 3456 7891 2345 6789 

Kinder u. Schüler (bis 21 Jahre) 5 € Erwachsene 7 €

Ehepaar oder 1 Erwachsener + Kind 9 € Familien 12 €

Mitgliedschaft – monatlicher Beitrag *

Vierteljährlich Halbjährlich Jährlich

Abbuchungsrythmus – momentan nur Vierteljährlich möglich: *

Name: * Vorname: *

Bei minderjährigen ist zusätzlich der Vorname und Name des Erziehungsberechtigten auszufüllen:

Mit der Unterschrift wird der Satzung des TV Hahnstätten e.V. und einer Datenspeicherung für
Verwaltungszwecke zugestimmt. Eine Kündigung ist jederzeit zum Quartalsende möglich. Diese kann entweder
schriftlich, per Email oder online auf unserer Homepage erfolgen.

Weiterhin ermächtige ich den Turnverein Hahnstätten e.V. bis auf Widerruf, ein Lastschriftmandat für den
Mitgliedsbetrag für o.g. Person(en) für mein o. a. Konto einzurichten. Das Lastschriftmandat erfolgt über
folgendes Konto: IBAN: DE19510500150604038812 BIC: NASSDE55XXX Gläubiger-ID: DE21ZZZ00000

Datum: *

Unterschrift: *

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Mitgliedschaft im TV Hahnstätten zu den obigen Bedingungen.
Bei Minderjährigen muss mindestens ein Erziehungsberechtigter unterzeichnen: *

Name: Vorname:

Geburtsdatum:

Name: Vorname:

Geburtsdatum:

Werden weitere Familienmitglieder angemeldet? 
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mailto:jasmin.hansmann@tv-hahnstaetten.de
https://www.tv-hahnstaetten.de/index.php/mitgliedschaft/


Mitgliedsantrag TV Hahnstätten e.V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Turnverein Hahnstätten
für folgende Person(en).Mit * markiert sind Pflichtfelder:

Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen im Verein nach DS-GVO
für Kinder, Jugendliche & Erwachsene

1. Grundlegende Informationen:
Nach dem neuen EU-Datenschutzrecht, welches seit dem 25.05.2018 gilt, sind Foto- und/oder Videoaufnahmen, auf denen
Personen zu erkennen sind, grundsätzlich nur noch mit schriftlicher Einwilligung des/der Abgebildeten (bzw. der
Personensorgeberechtigten) bzw. mit einer Rechtsgrundlage zulässig. Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten insoweit nur
für Presse, Rundfunk, Wissenschaft und Kunst. Da das EU-Datenschutzrecht höherrangiger ist als das alt bekannte deutsche
Kunsturheberrechtsgesetz (KUG), kann man sich nicht mehr darauf berufen, die abgebildeten Personen seien nur „Beiwerk“
des Bildes, § 23 KUG. Das EU-Recht verdrängt deutsches Recht an dieser Stelle.
Fotos und/oder Videoaufnahmen sind nur ausnahmsweise auch ohne Einwilligung des/der Abgebildeten zulässig, wenn dies
• zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist
• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist
• zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins erforderlich ist und die schutzwürdigen Interessen des/der Abgebildeten 

nicht überwiegen.

Für Foto- und/oder Filmaufnahmen von Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen während Trainingseinheiten,
Freizeitunternehmungen oder Veranstaltungen dürfte in der Regel keine dieser Ausnahmen greifen, weswegen stets eine
schriftliche Einverständniserklärung (bei Kindern von beiden Erziehungsberechtigten) einzuholen ist.
Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren braucht es hierfür das Einverständnis beider Eltern, Jugendliche ab 16 dürfen
das Einverständnis selbst erteilen, da ihnen laut Datenschutzgrundverordnung bzw. BDSG (neu) die Tragweite ihrer
Entscheidung bewusst sein sollte. Zu beachten ist auch, dass sich aus der Einwilligung ergeben muss, für welche Zwecke die
Aufnahmen verwendet werden sollen, damit dem/der Einwilligenden klar ist, worauf er/sie sich einlässt.
Die abgebildeten Personen haben nach Art. 21 DSGVO die Möglichkeit, der Veröffentlichung von Fotos, auf denen sie
erkennbar sind, zu widersprechen. Der Widerspruch wirkt ab dem Zeitpunkt, an dem er eingelegt wird. Sobald also eine
abgebildete Person einen Widerspruch erklärt hat, sollte eine Veröffentlichung der Bildaufnahme nicht weiter vorgenommen
werden, sofern der Verein keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Veröffentlichung nachweisen kann.

2. Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Videoaufnahmen
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltungen, Aktionen, Übungseinheiten und Spieleinheiten des
TV Hahnstätten e.V. Bilder und/oder Videos von den anwesenden Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene)
gemacht werden und zur Veröffentlichung…
• …auf der Homepage des Turnverein Hahnstätten e.V.,
• In lokalen Printmedien wie Lahnzeitung, Nassauische Neue Presse, Mitteilungsblätter der Verbandsgemeinden usw.,
• auf der Facebook-Seite der des Turnverein Hahnstätten e.V.,
• auf der Instagram-Seite der des Turnverein Hahnstätten e.V.,
• sowie auf Youtube

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der
Öffentlichkeits- und Pressearbeit des Turnverein Hahnstätten e.V.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden
können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos
und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Als Mitglied nehme ich die Risiken für eine
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten
abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und
auch dorthin übermittelt werden.

Datum: *

Unterschriften aller 
Erziehungsberechtigten: *

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber des Turnverein Hahnstätten e.V. jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet auf Seiten des Turnverein
Hahnstätten e.V. verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit dies dem Verein überhaupt möglich ist.

https://www.tv-hahnstaetten.de/

